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Wichtige Hinweise zur Wartung: 

Die Wartung und Instandhaltung ist Voraussetzung für die Funktion der Türen, sowie für die 

Gewährleistung. 

Für Brand- und Rauchschutztüren gibt es keine gesetzliche Vorschrift für eine Wartung, 
die Landesbauordnung sieht jedoch eine „Instandhaltung“, was einer erforderlichen Wartung gleichkommt, 
vor. Wird diese Wartung seitens des Bauherrn nicht durchgeführt, erlischt der Anspruch aus den 
Garantiebestimmungen. 

Der Bauherr / Betreiber ist für die Instandhaltung, also für die Funktionstüchtigkeit der Brandschutztüren 
verantwortlich. 

Feststellanlagen für Brand- und Rauchschutztüren, unter die auch Drehtürantriebe fallen, unterliegen einer 
jährlichen Wartungspflicht durch einen Fachbetrieb. Dies wird in den „Richtlinien für Feststellanlagen“  
– Fassung 10 / 1988, des DiBt- Berlin geregelt. 

Nach VOB Teil C – Beschlagarbeiten – sind Beschläge gangbar zu machen ... , d. h. alle beweglichen Teile sind so zu 
warten, dass eine Funktion gewährleistet ist. 

Der Auftragnehmer (Hersteller) hat auf die Notwendigkeit der Instandhaltung zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit den Bauherrn / Betreiber hinzuweisen. 

Die notwendigen Maßnahmen müssen von ihm bekannt gegeben werden. 

Wartungsarbeiten sollen mindestens einmal pro Jahr oder nach max. 50.000 Öffnungen durchgeführt werden 
sowie nach oder bei Störungen. 

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass Türen mit sehr häufiger Nutzung, insbesondere 
Automatiktüren in Verkehrswegen, die für die Wartung maßgebliche Zahl von 50.000 Öffnungen mitunter sehr 
viel früher erreichen, als nach einem Jahr. In solchen Fällen ist der Wartungszyklus unbedingt anzupassen und 
zu verkürzen. 

Hier ist es durchaus möglich, dass die Wartung im Turnus von drei, vier oder sechs Monaten notwendig ist. 
Diese Beurteilung ist vom Betreiber/Nutzer zu erstellen.  
(Beispiel: 500 Öffnungen pro Tag  50.000 Öffnungen in 100 Tagen  ca. 3 Monate) 

Wartungsarbeiten sind gegebenenfalls fachkundigen Firmen zu übertragen. 

Nachfolgende Wartungsarbeiten sind durchzuführen: 

1. Reinigung der beweglichen Bauteile und deren Funktionszonen. 
2. Überprüfen der Funktionstüchtigkeit 

• selbstständiges Schließen (Schließfolgeregelung, Schließkrafteinstellung,   Öffnungsdämpfung, 
Schließgeschwindigkeit, Panikfunktion) 
• Feststellvorrichtungen (siehe DiBt- Richtlinie) 
• Bodendichtung (Auslösung, Dichtigkeit), Anschlagdichtungen, Formteile 
• Gängigkeit und festen Sitz der Beschlagteile, fetten der beweglichen Teile 

3. Prüfen der Schattenfuge zwischen Flügel und Rahmen (eventuell Nachklotzen oder Bänder nachstellen). 
4. Überprüfen der Dichtungen zwischen: 

• Flügelrahmen und Blendrahmen 
• Glas- und Flügelrahmen 
• Elementrahmen und Baukörperfugen, fester Sitz der Befestigungsmittel 
• Schwellendichtung ggf. nachbessern bzw. auswechseln der Dichtstoffe bzw. der Dichtungsprofile 

5. Sitz, Haftung und Qualität der Dämmschichtstreifen im Türfalz (im Brandfall aufschäumende Baustoffe), 
ggf. neu befestigen oder austauschen. 

6. Überprüfen des Brandschutzglases durch Sichtkontrolle auf Einläufe und Sprünge oder 
Feuchtigkeitsschäden, überprüfen der Brandschutzschichten (evtl. Beschädigungen durch Sonne /Hitze). 
Kleine Einschlüsse wie Blasen o.dgl. sind zum Teil fertigungsbedingt, sie beeinträchtigen die Qualität und 
Funktion des Brandschutzglases nicht.  
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Allgemeiner Hinweis: 

Der Ersatz bzw. die Reparatur funktionslos gewordener Teile (Beschlag, Zubehör, Glas) ist Sache des 
Herstellbetriebes (Herstellers) - siehe Kennzeichnungsschild - . 

Reparaturarbeiten wie Austausch von Beschlagteilen, Profile o.dgl. sind keine Wartungsarbeiten, sie dürfen nur 
vom Hersteller durchgeführt oder durch ihn beauftragt werden. 

Es dürfen auf keinen Fall nachträgliche Änderungen, Zusatzeinbauten oder Umbauten an Brand- und 
Rauchschutztüren durchgeführt werden. 

Ausgenommen sind hierbei die „ zulässigen Änderungen und Ergänzungen" die in der allg. bauaufsichtlichen 
Zulassung abgedruckt sind. 

Die Vorgaben der „allg. bauaufsichtlichen Zulassung“ und der „Planungs-, Einbau- und Wartungsanleitung“, 
sind zu beachten. 

Der Hersteller von Brandschutztüren muss eine Produktschulung (Urkunde) des Systemgebers 
(Zulassungsinhabers) und eine gültige Fremdüberwachungsbestätigung, einer amtlich anerkannten (zertifizierten) 
Überwachungsstelle vorweisen, er sollte ausreichende Fachkenntnisse und den notwenigen Maschinenpark 
besitzen. 

Der Hersteller hat eine „werkseigene Produktionskontrolle“ durchzuführen. 

Das Bauprodukt muss den maßgebenden technischen Regeln entsprechen, es gelten die in der „allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung“ aufgeführten Bestimmungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin (DiBt). 


